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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 219-2020 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2020.RRGR.289 
  
Eingereicht am: 01.09.2020 
  
Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Hebeisen-Christen (Münchenbuchsee, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 
  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Beratung für die Landwirtschaft an den Inforama-Standorten (Art. 26-29 KLwG) 

Den Grundsatz und die Notwendigkeit des sozialen Gedankens einer durch den Kanton finanzierten Be-
ratung für die Landwirtschaft und die bäuerliche Hauswirtschaft hinterfragen wir nicht in jedem Fall. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Was soll in einer Beratung, die durch den Steuerzahler mitfinanziert wird, dem Landwirten angeboten 
werden können und dürfen? 

2. Warum ist es im Sinne des Gesetzgebers, dass ein kantonaler Mitarbeiter einem Unternehmer (Land-
wirt, Landwirtin) eine Beratung im Bereich Steuern und Steueroptimierung anbietet? Stellt dieser 
Sachverhalt nicht bereits im Grundsatz einen generellen Interessenskonflikt dar? 

3. Warum ist es im Sinne des Gesetzgebers, dass eben diese Dienstleistung mit einer Gebühr bzw. 
einem Stundenansatz von 70 Franken pro Stunde verrechnet wird, der in keinem Fall die verursachten 
Kosten deckt. Landwirtschaftliche Beratungsdienstleister, die sich selber finanzieren, verrechnen An-
sätze in der Höhe von 110 bis 150 Franken pro Stunde. 

4. Warum ist es die Absicht des Kantons, eine solche Beratung als Sozialmassnahme zugunsten eines 
Unternehmertums zu vergünstigen? 

5. Warum soll der Kanton hier einen direkten Wettbewerbsvorteil erhalten, und dies unter Verwendung 
von Steuergeldern? 

6. Warum werden laufend Anstrengungen unternommen, um den Bereich Beratung noch zusätzlich aus-
zubauen und somit den unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Anbietern weiter auszubauen 
und auszunutzen? 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


